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1. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Mönchgut

als Rechtsnachfolger der Gemeinde Gager

Meter

4002000 100

Groß Zicker

Maßstab: ohne

Übersichtskarte
DTK 10 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern  Februar 2021

Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.
Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

1. Einrichtungen  und  Anlagen  zur  Versorgung  mit  Gütern  und  Dienstleistungen  des  öffentlichen  und  privaten
Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen             § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

 Flächen für den Gemeinbedarf
Zweckbestimmung: Gemeindezentrum

2. Grünflächen            § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Grünflächen

3. Planungen,  Nutzungsregelungen,  Maßnahmen  und  Flächen  für  Maßnahmen  zum  Schutz,  zur  Pflege  und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft          § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

4. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1. Änderung des Flächennutzungsplans

Verfahrensvermerke
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .................... . Die ortsübliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte durch Aushang an den amtlichen Bekanntmachungstafeln
der Gemeinde am .................... .

Mit Schreiben vom ....................... wurde die zuständige Raumordnungsbehörde zur Anpassung an die Ziele der
Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB beteiligt.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in Form einer öffentlichen Auslegung vom
..................... bis zum ...................

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 1 BauGB mit
Schreiben vom ..................................  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Die Gemeindevertretung hat am ....................... den Entwurf des Bebauungsplans beschlossen und zur öffentlichen
Auslegung bestimmt. Der Entwurf der Begründung und des Umweltberichtes wurde gebilligt und ebenfalls zur
öffentlichen Auslegung bestimmt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans bestehend aus der Planzeichnung, der Begründung und
dem Umweltbericht mit Anhängen sowie die gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen
Stellungnahmen, haben in der Zeit vom ...................... bis ...................... während der Dienststunden im Amt
Mönchgut-Granitz und in der jeweiligen Außenstelle der Kurverwaltung des betreffenden Ortsteiles. sowie über die
Hompage des Amtes Mönchgut-Granitz unter: www.amt-moenchgut.de nach  § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der
Auslegungsfrist von jedermann vorgebracht  werden können, am ...................... ortsüblich bekannt gemacht worden.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden
sind nach § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ....................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert
worden.

              Der Bürgermeister

Mönchgut, den ............... Siegel                          ...................................

2. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen
der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden am ....................... geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt
worden.

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans wurde am ............... von der Gemeindevertretung beschlossen. Die
Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Umweltbericht wurden von der
Gemeindevertretung gebilligt..

              Der Bürgermeister

Mönchgut, den ............... Siegel                          ...................................

3. Die Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde vom ............... Az: ............... mit Auflagen, Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans wird hiermit ausgefertigt.

              Der Bürgermeister

Mönchgut, den ............... Siegel                          ...................................

4. Die Erteilung der Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Stelle, der der Plan auf Dauer
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind am ............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung
und Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§
215 Abs. 2 BauGB) und weiter Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden.

Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Ablauf des Erscheinungstages wirksam geworden.

              Der Bürgermeister

Mönchgut, den ............... Siegel                          ...................................
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Hinweise

Der Bemessungshochwasserstand (BHW) gemäß Richtlinie 2-5/2012 des Regelwerkes "Küstenschutz M-V" beträgt für
den betroffenen Bereich 2,30 m über HN. Der örtlich zu erwartende Wellenauflauf ist dem hinzuzufügen. Das Land
Mecklenburg-Vorpommern übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die bei Sturmfluten oder in deren Folgen auftreten,
unabhängig davon ob das Gebiet durch eine Küstenschutzanlage gesichert war oder nicht. Aus der Realisierung der
Vorhaben können dem Land Mecklenburg-Vorpommern gegenüber keine Ansprüche abgeleitet werden, um nachträglich
die Errichtung oder Verstärkung von Hochwasser- und Sturmflutschutzanlagen zu fordern.

1. Änderung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Mönchgut

als Rechtsnachfolger der Gemeinde Gager

Plangrundlage
Auszug aus dem rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Gager, in Kraft seit
02.03.2011.

Planung
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Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F.
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Landesplanungsgesetz (LPlG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.
August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23.02.2010 (GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221)

· Hauptsatzung der Gemeinde Mönchgutin der aktuellen Fassung
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